
Arbeitsstundenregelung 

gültig ab 01.01.24 
 
Da unser Verein fast nur durch ehrenamtliche Arbeit getragen wird und die Mitgliedsbeträge weiterhin so niedrig 
ausfallen sollen, benötigen wir die Unterstützung jedes Mitglieds, um das Vereinsleben und die Tennisplätze aufbereiten 
und entsprechend nutzen zu können.  
 

1. Jedes aktive Mitglied hat ab dem vollendeten 18. Lebensjahr die Verpflichtung zur Leistung von 5 
Arbeitsstunden je Kalenderjahr (bei einer Platznutzung von mindestens zwei Mal im Jahr). Diese dienen 
ausschließlich der Pflege und Erhaltung der gesamten Tennisanlage und der Entlastung der Finanzen des 
Tennisvereins. 
 

2. Für nicht oder nur teilweise erbrachte Arbeitsstunden werden dem betreffenden Mitglied laut Beschluss der 
Jahreshauptversammlung vom 09.03.2023 pro Stunde 10,- Euro in Rechnung gestellt. Der Betrag wird zu 
Beginn des Folgejahres eingefordert. 
 

3. Von der Leistung von Arbeitsstunden freigestellt sind: 
 

a) Mitglieder des Vorstands  

b) Aktive Mitglieder mit Erreichen des Alters von 75 Jahren 

c) Neumitglieder im Jahr des Beitritts 

 

4. Alle Arbeitsdienst-Termine werden durch den Vorstand bekanntgegeben. 
 

5. Es bestehen neben den Arbeitsdienst-Terminen zusätzlich folgende Möglichkeiten zum Ableisten 
Arbeitsstunden: 

 

a) An den offiziellen Terminen für den Auf- und Abbau der Tennisplätze und bei den generellen Pflege- und 
Instandsetzungsarbeiten der gesamten Tennisanlage. Die Termine werden durch den Vorstand bekannt 
gegeben. 
 

b) Während der gesamten Saison können Mitglieder jederzeit beim Vorstand anfragen, welche Arbeiten zu 
machen sind und in Absprache mit ihm ihre Arbeitsstunden ableisten. 
 

c) Mitarbeit bei Veranstaltungen und Turnieren (Medenspieltag nicht inbegriffen) 

 
6. Die geleisteten Arbeitsstunden werden in der dem Vorstand vorliegenden Liste eingetragen und vom 

Vorstand für spätere Jahresabrechnungen erfasst. 
 

7. Werden von einem Mitglied mehr als 5 Arbeitsstunden geleistet, werden diese automatisch auf die 
dazugehörigen aktiven Familienmitglieder übertragen. Ein Übertrag in das folgende Kalenderjahr ist nicht 
möglich. 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 


